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Regeste

Regeste Prokura. Die Vollmacht des Prokuristen erstreckt sich auf alle Geschäfte, die durch
den Geschäftszweck nicht geradezu als ausgeschlossen erscheinen.

Regeste Procuration. Les pouvoirs du fondé de procuration s'étendent à toutes les affaires
qui n'apparaissent pas directement exclues par le but de l'entreprise.

Regesto Estensione della procura. I poteri del procuratore si estendono a tutti gli atti che
non appaiono esclusi dallo scopo dello stabilimento o dell'azienda del principale.

Erwägungen

E. 1
Der Prokurist gilt gutgläubigen Dritten gegenüber als ermächtigt, im Namen des
Geschäftsherrn alle Arten von Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck des
Gewerbes oder Geschäftes des Geschäftsherrn mit sich bringen kann ( Art. 459 Abs. 1 OR
). Diese Generalvollmacht für den gesamten Betrieb erstreckt sich auf alle
Rechtshandlungen, die objektiv betrachtet mit einem Gewerbe der betreffenden Art in
Zusammenhang gebracht werden können (OSER/SCHÖNENBERGER, OR Art. 459 N. 3).
Gemäss dem Wortlaut des Gesetzes und dem Zweck der Prokura als einer typenmässigen
Vertretungsmacht ist der Bereich der Befugnisse des Prokuristen weit zu fassen. Dieser ist
im Gegensatz zum Handlungsbevollmächtigten im Sinne von Art. 462 OR nicht nur zu
solchen Rechtshandlungen befugt, die ein Geschäft der in Frage stehenden Art gewöhnlich
mit sich bringt, sondern darüber hinaus auch zu ungewöhnlichen Geschäften, sofern sie
auch nur möglicherweise im Geschäftszweck begründet sind; es genügt, dass sie durch
diesen nicht geradezu als ausgeschlossen erscheinen ( BGE 38 II 105 ). a) Bei der
Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzung im vorliegenden Fall erfüllt sei, ist davon
auszugehen, dass im Handelsregister als Geschäftszweck der Filiale Chiasso der Beklagten
eingetragen ist: "... l'esercizio di trasporti di ogni genere, navigazzione e noleggio e in
generale di tutti gli affari di spedizione e di magazzinaggio BGE 84 II 168 S. 171 come
anche la partecipazione a simili imprese". Dementsprechend wird auch in dem von der
Beklagten verwendeten Briefkopf der Geschäftsbereich mit "Internationale Transporte,
Schiffahrt und Befrachtung" umschrieben. Es ist nun nicht streitig, dass dieser
Speditionsbetrieb im vorliegenden Fall den äusseren Anlass für die Betrauung der
Beklagten mit der in Frage stehenden Geschäftsbesorgung darstellte. Ein solcher rein
äusserlicher Zusammenhang vermöchte jedoch an sich nicht auszureichen, um ein Handeln
des Prokuristen im Rahmen seiner Vollmacht anzunehmen. Erforderlich ist vielmehr ein
Zusammenhang mit dem Geschäftszweck des Unternehmens der Beklagten in dem Sinne,
dass sich sagen lässt, die Übernahme eines derartigen Geschäftes durch eine
Speditionsfirma erscheine objektiv betrachtet als möglich, als nicht geradezu



ausgeschlossen. Dabei darf immerhin berücksichtigt werden, dass es sich um ein Geschäft
handelte, das der Beklagten umfangreiche Speditionsaufträge einbrachte; in einem solchen
Falle wird jede Speditionsfirma eher geneigt sein, auch ein für sie nicht alltägliches und
ausserhalb des eigentlichen Geschäftsbereichs liegendes Geschäft einzugehen. Die
entscheidende Frage geht deshalb dahin, ob die hier durch den Prokuristen übernommene
Geschäftsbesorgung vom Geschäftszweck nicht derart weit ablag, dass trotz der damit
verbundenen Speditionsaufträge deren Übernahme durch eine Speditionsfirma objektiv
betrachtet als ausgeschlossen erscheinen musste. b) Die Art der hier in Frage stehenden
Geschäftsbesorgung ergibt sich aus dem Schreiben vom 17. Februar 1948, mit welchem der
Prokurist Engeler namens der Beklagten der Klägerin die Übernahme des ihr durch die
Firma Italsuisse erteilten Auftrags bestätigt hat. Es ist dort die Rede von "treuhänderischen
Funktionen bei Lebensmittelimporten und Verkäufen". Die Betreuung fremder Interessen,
die damit von der Beklagten übernommen wurde, ging recht weit. Es hatte offenbar die
Meinung, dass die Beklagte als indirekte Stellvertreterin die Käufe und Verkäufe BGE 84 II
168 S. 172 abzuschliessen, aus den ihr von der Klägerin zur Verfügung gestellten Geldern
die Zahlungen an die Verkäufer zu leisten, die Zahlungen der Käufer entgegenzunehmen
und die Gewinnanteile an die Klägerin und die Italsuisse auszurichten habe. Die Aufgabe
der Beklagten wurde indessen dadurch erheblich erleichtert, dass die Käufe und Verkäufe,
wie sich aus dem Schreiben vom 17. Februar 1948 deutlich ergibt, weitgehend durch die
Firma Italsuisse vorbereitet wurden. Die Beklagte brauchte nicht selber Ausschau nach
Ware zu halten und Käufer für solche zu suchen. Sie hatte vielmehr, wie die Vorinstanz
zutreffend sagt, nur formell als Warenhändlerin aufzutreten, während sie der Sache nach
blosse Treuhänderin war. Zudem lief sie, obwohl sie die Rückgabe des ihr von der Klägerin
zur Verfügung gestellten Kapitals gewährleistete, bei Abwicklung der Geschäfte in der
vorgesehenen Weise keine finanziellen Risiken: die Ware sollte erst erworben werden,
wenn entsprechende Bestellungen der italienischen Abnehmer vorlagen, und die Abgabe an
diese sollte nur gegen Barzahlung erfolgen. Wie die Vorinstanz sodann in anderm
Zusammenhang feststellt, brauchte Regli, bzw. die Klägerin, auch nicht mit einem
Schmuggelgeschäft zu rechnen, das durch den Geschäftsbetrieb der Beklagten nicht mehr
gedeckt gewesen wäre. c) Angesichts dieses Sachverhaltes kann nicht gesagt werden, die
Übernahme der in Frage stehenden Geschäftsbesorgung durch die Beklagte erscheine bei
objektiver Betrachtung als durch den Geschäftszweck ausgeschlossen. Diese Annahme
drängt sich umsomehr auf, als auch schon mit dem gewöhnlichen Speditionsgeschäft
meistens Nebenleistungen versch iedenster Art verbunden sind, wie der Abschluss von
Versicherungen, die Verzollung der Ware, die Veranlassung von Expertisen, vor allem aber
auch die Einziehung des Fakturabetrages (vgl. OCHSE, Der Speditionsvertrag im
schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1933, S. 67 ff., sowie die auf S. 136 ff. abgedruckten
Allgemeinen Bedingungen des Schweiz. Spediteurverbandes, vom BGE 84 II 168 S. 173
30. März 1922/29. Januar 1932, Art. 5, 6 Ziff. 5 und 7). Als während des zweiten
Weltkrieges im internationalen Handel Waren in immer zunehmendem Masse nur gegen
Dokumentarakkreditive erhältlich waren, gingen die Speditionsfirmen bisweilen sogar dazu
über, im Interesse ihrer Kunden auch die Funktionen der Akkreditivstelle zu übernehmen,
die ihrer Natur nach als ausgesprochene Bankgeschäfte zu betrachten sind (vgl. ZÖLLY,
Bankgeschäfte durch den Speditionsunternehmer, Diss. Zürich 1954, S. 2 f., 11 f., 36 f.). In
Anbetracht dieser Entwicklung bedeutete es daher lediglich einen weiteren Schritt in der
bereits vorgezeichneten Richtung, zur Sicherung des eigentlichen Warenverkäufers den
Spediteur formell als Partei des Warenhandelsgeschäftes einzuschalten, wie dies im



vorliegenden Fall geschehen ist. Die Vorinstanz stellt denn auch fest, dass sich nach dem
Kriege manche Speditionsfirma mit allen möglichen Warengeschäften befasst habe, und sie
weist auf eine von ihr eingeholte Auskunft des Schweiz. Spediteurverbandes vom 20.
August 1957 hin, die erkennen lasse, dass eigentlicher Warenhandel zwar nicht in den
normalen Tätigkeitsbereich des Spediteurs falle, durch den üblichen Geschäftszweck aber
auch nicht ausgeschlossen werde. d) Ist somit eine Vollmachtsüberschreitung durch Engeler
zu verneinen und demzufolge die Beklagte als zur Sache passiv legitimiert zu betrachten, so
erübrigt sich eine Prüfung des von der Klägerin in der Berufungsantwort eingenommenen
Standpunktes, dass die Beklagte auch im gegenteiligen Falle zur Rückgabe der auf ihr
Konto einbezahlten Fr. 75'000.-- verpflichtet wäre.

E. 2
..... (Ablehnung der Einrede der Widerrechtbarkeit und Unsittlichkeit des Geschäfts.)
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